
Bewegliche Volksmenge
Nimm diesv Social-Media-Mob: „Das Oberlandesgericht zeigt auch
nicht auf, dass der Begriff „Mob“ gemeinhin als Synonym für
„Abschaum“ verstanden wird. Mit Blick auf den lateinischen
Ursprung (mobile vulgus), der sich wörtlich mit „bewegliche
Volksmenge“ übersetzen lässt, und der Entlehnung des Begriffs
aus  dem  Englischen  („mob“),  der  dort  eine  „aufgebrachte,
aufgewiegelte  Volksmenge“  bezeichnet,  erscheint  die  vom
Oberlandesgericht  unterstellte  synonyme  Verwendung  der
Begriffe „Mob“ und „Abschaum“ fernliegend.“ (Entscheidung des
BVerfG 12/2025)“

https://www.burks.de/burksblog/2026/02/25/bewegliche-volksmenge
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/bvg26-013.html

